
307 9. K a p i t e l  — M il i tä r s tra f ta te n § 2 5 6

Verstümmelungen, vorgetäuschter D ienstunfähigkeit und der offenen W ei
gerung zur A bleistung des W ehrdienstes.

2. Zum Begriff Wehrdienst siehe § 251 Anm. 2.
Täuschung ist eine unm ittelbare oder m ittelbare Irrtum serregung 

bei Vorgesetzten, die auf die G estaltung des W ehrdienstes des Täters 
Einfluß haben. Die Täuschung kann in vielgestaltiger Form erfolgen, 
z. B. durch unw ahre Behauptungen, durch Vorspiegelung einer Krank
heit oder eines Selbstmordes, durch Ü bertreibung bestim m ter körperlicher 
Schäden und durch andere Täuschungshandlungen.

Beeinträchtigung der Dienstfähigkeit ist die objektive V erm inderung 
der physischen oder psychischen Eigenschaften des Täters, d. h. die Be
einträchtigung der D iensttauglichkeit durch die Beibringung von V er
letzungen oder anderen Gesundheitsschäden. Verletzungen sind in erster 
L inie äußerer N atur, z. B. Schußverletzungen, Verstüm m elungen, H au t
ätzungen usw. A ndere Gesundheitsschäden sind vor allem  innere Schäden, 
w ie Vergiftungen, Erzeugung innerer K rankheiten  (z. B. Gelbsucht, Fieber) 
u. ä. Es genügt, daß der T äter fü r einen bevorstehenden Einsatz seine 
D ienstfähigkeit beeinträchtigt, z. B. durch Erzeugen von Fieberzuständen 
oder einer Infektionskrankheit.

3. Es w ird  vorausgesetzt, daß der T äter bereits der Befehlsgew alt eines 
Vorgesetzten und der O rganisation des m ilitärischen Lebens (Ein

reihung in die Truppe usw.) unterliegt. M it dem Tatbestand w erden 
H andlungen nach § 32 Abs. 2 des W ehrpflichtgesetzes vom 24.1.62 
(GBl. I S. 2 idF des Anpassungsges. Nr. 29 a) nicht erfaßt.

Die W eigerung, den W ehrdienst abzuleisten, kann  sich auf den W ehr
dienst als Ganzes und fü r dauernd beziehen. Eine Wehrdienstverweige
rung liegt auch dann vor, w enn der T äter es ablehnt, zu einem  bestim m 
ten Z eitpunkt oder fü r die D auer eines bestim m ten Einsatzes W ehrdienst 
zu leisten (z. B. aus fam iliären Gründen), oder seine Ablehnung sich auf 
eine bestim m te W affengattung oder auf einen bestim m ten S tandort be
zieht. Eine W ehrdienstverw eigerung kann ebenfalls gegeben sein, wenn 
sich der T äter weigert, seinen W ehrdienst in einer bestim m ten A rt zu 
leisten (z. B. in Organen des W ehrersatzdienstes anstelle der NVA usw.).

Die Verw eigerung einzelner D ienstverrichtungen (z. B. Teilnahm e am 
Frühsport) ist keine W ehrdienstverweigerung, sondern Ungehorsam.

Die Entziehung vom Wehrdienst durch Täuschung bezieht sich eben
falls auf dauernde oder zeitweise und auf gänzliche oder teilw eise E nt
ziehung.

Die Beibringung von Verletzungen oder anderen G esundheitsschäden 
braucht nicht zum Zweck der gänzlichen Entziehung vom W ehrdienst zu 
erfolgen. Es genügt die beabsichtigte Beeinträchtigung der Dienstfähigkeit, 
z. B. Beeinträchtigung der Sehkraft, um  fü r spezielle Dienste untauglich 
zu sein.

Das Versetzen in einen Rauschzustand durch A lkoholm ißbrauch w ird 
erfaßt, w enn der T äter einen bestehenden G esundheitsschaden verschlim-
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